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§ 3a IG-L Verpflichtung in Bezug auf
den AEI

 IG-L - Immissionsschutzgesetz – Luft

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2018

1. (1)Die Landeshauptmänner, in deren Bundesland eine Messstelle zur Messung des AEI liegt, wobei der

Durchschnittsmesswert an dieser Messstelle in dem Zeitraum, in dem die Ausweisung einer Überschreitung nach

§ 7 Abs. 2 vorgenommen wurde, maximal 20 µg/m³ beträgt, sorgen dafür, dass dieser Wert an dieser Messstelle

im Zeitraum 2013 bis 2015 nicht überschritten wird.

2. (2)Die Landeshauptmänner, in deren Bundesland eine Messstelle zur Messung des AEI liegt und deren zu

erreichender Durchschnittsmesswert gemäß Anlage 8 Abs. 3c auf 20 µg/m³ zu senken ist, sorgen dafür, dass

dieser Wert an dieser Messstelle im Zeitraum 2013 bis 2015 nicht überschritten wird.

3. (3)Die Landeshauptmänner, in deren Bundesland eine Messstelle zur Messung des AEI liegt und deren zu

erreichender Durchschnittsmesswert gemäß Anlage 8 Abs. 3a um einen bestimmten Prozentsatz zu senken ist,

sorgen dafür, dass der um diesen Prozentsatz gesenkte Wert an dieser Messstelle im Zeitraum 2013 bis 2015

nicht überschritten wird.
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